
 

Kontoauszug Online   

Einfach am PC freischalten, direkt 
abrufen!

und so geht´s:

 

 

Gehen Sie in Ihr Onlinebanking und klicken Sie auf den Begriff "Kontoinformationen" 
und danach auf "Kontoauszug Online".
Neben den Informationen zu Kontoauszug Online finden Sie hier den Link zur 
"Vereinbarung über den elektronischen Kontoauszug", die Sie mit einem Mausklick
aufrufen.
Um ein Konto für den Service "Kontoauszug Online" freizuschalten, gehen Sie jetzt auf
die unten im Text makierte Stelle.
Sie wählen ein Konto aus der Übersicht aus.
Wenn Sie nun eine gültige TAN eingeben, bestätigen Sie, dass die Vereinbarung über
den eletronischen Kontoauszug zur Kenntnis genommen haben und die Inhalte 
akzeptieren. Mittels der Eingabe der TAN schalten Sie zudem Ihr Online-Konto für
Kontoauszug Online endgültig frei.

Nach der Freischaltung sind es nur wenige Schritte bis zum elektronischen 
Kontoauszug:

1. Nach der Legitimation für das Internet-Banking rufen Sie den Menüpunkt
"Kontoauszüge" auf.

2. Jetzt wählen Sie die Funktion "Erstellen".
3. Nun wird Ihnen die PDF-Datei zur Verfügung gestellt.
4. Nach Auswahl der Funktion "Aktualisieren" wid der neue Kontoasuzug in der so 

genannten Listmaske angezeigt. Zugleich zeigt der Status der Bestätigung "Quittung
offen" an.

5. Über den Button "Bestätigen des Kontoauszuges" quittieren Sie den Auszug durch
Eingabe einer gültigen TAN. Der Status wechselt nach Bestätigen der Funktion
"Aktualisieren" auf "Quittung erfolgreich".

Und schon liegt Ihnen ein aktueller Auszug vor.


	Text4: Speichern Sie den Auszug an einem von Ihnen gewähltem Ort auf der Festplatte Ihres PC 
und/oder Drucken Sie sich den Auszug aus.



... da sonst bei einer geringeren Abruffrequenz aufgrund der gesetzlichen
Informationsvorschriften ein automatisch entgeltpflichtiger Zwangsauszug in Papierform
zugestellt wird. Für Kontoauszug Online gelten die gleichen Fristen wie beim
Papierkontoauszug.

Möchten Sie einen Ersatzauszug anfertigen, nutzen Sie die Listmaske zur Erzeugung der
Ersatz-PDF-Datei. Der Zugriff besteht so lange, wie die Umsätze online gespeichert sind,
also 30 Tage. Sofern ein Auszug nicht mehr online nacherstellt werden kann, fehlt der
Button "Erstellen eines Ersatzauszuges".

Eine Quittierung von Ersatzauszügen ist nicht nötig.
	Text5: Der Auszug sollte einmal im Quartal abgerufen werden, ... 


